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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Im März 2017 nahm der Bundesrat ein Projekt für strukturelle Reformen in der
Bundesverwaltung an die Hand, mit dem der Spielraum im Bundeshaushalt mittel- und
langfristig erhöht werden sollte. Damit könne das Vorhaben gemäss EFD als Fortsetzung
des Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspakets 2014 und des
Stabilisierungsprogramms 2017-2019 erachtet werden und trage den Forderungen des
Parlaments nach einer Aufgabenüberprüfung Rechnung. Der Bundesrat definierte drei
Reformstossrichtungen, nämlich die Effizienzsteigerungen im Hoch- und Tiefbau, in der
Informatik und bei den Publikationen, eine Überprüfung der Bagatellsubventionen
sowie Aufgabenverzichte, Leistungsreduktionen, Auslagerungen und strukturelle
Reformen bei den gebundenen Ausgaben. Im November 2017 verabschiedete der
Bundesrat ein ausführlicheres Vorgehenskonzept, das konkrete Massnahmen
beinhaltete. So sollten unter anderem Ausgabenbindungen, zum Beispiel durch die
Reduktion der Indexierung der Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF), gelockert
werden; organisatorische Anpassungen in der Bundesverwaltung, zum Beispiel die
Neupositionierung von Agroscope, vorgenommen werden; und Effizienzsteigerungen,
zum Beispiel im Hochbau oder bei den Publikationen, angestrebt werden. Im
September 2019 berichtete der Bundesrat, dass er den letzten Aspekt, die
Effizienzsteigerungen, umgesetzt habe und dabei Einsparungen von rund CHF 50 Mio.
erzielt werden konnten. 

Im August 2018 präsentierte der Bundesrat den zweiten Schritt des Reformprojekts,
bestehend aus 36 Reformen – verteilt über alle Departemente. Diese hatten eine
Lockerung der Ausgabenbindungen oder im weiteren Sinne eine Optimierung von
Verwaltungsstrukturen und den Bürokratieabbau zum Ziel. Diese Reformen würden nun
von den Departementen weiterverfolgt, wobei Letztere ihrerseits Vertiefungsaufträge
erteilen könnten, erklärte der Bundesrat. Die meisten dieser Massnahmen zogen keinen
Rechtsetzungsbedarf nach sich; lediglich sechs Vorhaben erforderten
Gesetzesanpassungen. Zu diesen präsentierte die Regierung im September 2019 einen
Mantelerlass mit dem Titel «Bundesgesetz über administrative Erleichterungen und die
Entlastung des Bundeshaushalts». Damit sollten eine Reduktion der Indexierung der
Einlage in den Bahninfrastrukturfonds (BIF) und ihre Anbindung an das Wachstum der
Bundeseinnahmen (Eisenbahngesetz und Bahninfrastrukturfondsgesetz), eine
Neuregelung der Finanzierung der amtlichen Vermessung (Geoinformationsgesetz), die
Schaffung einer Verpflichtung subventionssprechender Bundesämter zu schriftlichen
Prüfkonzepten (Subventionsgesetz), eine Berechtigung für die EZV, die Tabaksteuer bei
nicht fristgerechter Einreichung der Steuerdeklaration nach Ermessen veranlagen zu
können (Tabaksteuergesetz), sowie eine Vereinfachung der Finanzierung der
Fernmeldeüberwachung (Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs) vorgenommen werden. 

Ziel der Vorlage war es, den Bundeshaushalt administrativ und finanziell zu entlasten,
wobei das Entlastungspotenzial gemäss Bundesrat von der Entwicklung der Teuerung
abhängig sei. Denkbar sei aber eine Entlastung um mehr als CHF 100 Mio. in 10 Jahren,
erklärte der Bundesrat. Allgemein verzichtete er jedoch auf die Formulierung eines
Sparziels, da nicht die kurzfristige, sondern eine mittel- oder langfristige Entlastung im
Vordergrund stehe. 
In der Folge gab der Bundesrat seine Vorlage in die Vernehmlassung, diese dauert bis
Mitte Dezember 2019. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.03.2017
ANJA HEIDELBERGER

1) Erläuternder Bericht zur Vernehmlassung vom 13.9.19; Informationen zur Haushaltskonsolidierung EFD; Kurzbeschrieb der
Massnahmen; Medienmitteilung EFD vom 13.9.19; Medienmitteilung EFD vom 30.8.18; Medienmitteilung des EFD vom 8.11.17;
NZZ, 9.11.17
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